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Entscheidend fiir die Festlegung der heutigen Gemeindegrenzen
im Norden — und sehr wahrscheinlich auch im Osten — des Wolfwiler
Gemeindebanns war somit nicht der alte Zehntbezirk der Wolfwiler
Kirche, sondern die Dorfzugehorigeit der Neurodungs-Nutzniesser
des 16. und 17.Jahrhunderts.

¢) Zusammenfassung

Wir diirfen somit, ausgehend von der bereits erkannten romischen
Landvermessung im Giu, die «lutren buttinen im wyer zuo Fulen-
bach» als ein schon von den Romern bestimmtes Grenzzeichen be-
trachten, das noch 1470 und somit auch bis 1518/19 beachtet wurde.
Zudem zeigt sich uns die siidliche romische Grenzlinie der Mittel-
giuer Fundien nun gesicherter dank der Rodungs-Flurnamen im
Bechburger Urbar von 1545. Zumindest liegen dafiir jetzt die Indi-
zienbeweise vor. Nach der Aufhebung der alten Herrschafts- bzw.
Gerichtsgrenze in den Jahren 1518 bzw. 1519 spricht die Ausdeh-
nung des Wolfwiler Kulturlandes iiber die urspriingliche romische
Assignationsgrenze nach Norden eine deutliche Sprache. Zudem
verspricht schon jetzt eine wissenschaftliche Erforschung der romi-
schen Assignationsgrenzen im Bipperamt und im nahen Oberaargau
interessante Ergebnisse dank des Cardo «Zily zwischen Wolfwil und
Var sowie dank der nun gesicherten Romerstrasse «via latay zwi-
schen Aarwangen und Wynau.

Gehorte der Obere Schweissacher seit je
zur Herrschaft Bechburg?

Sehr gut erhalten ist die romische Grenzziehung zwischen Kesten-
holz und Niederbuchsiten. Die Verlingerung dieses Cardo in siid-
siidostlicher Richtung verlduft ostlich des Weilers Oberer Schweiss-
acher und trifft nach 2 romischen Meilen vom Decumanus maximus
entfernt in der Bichlimatté’ senkrecht auf den Decumanus «lutren
buttinen» —«Romersteiny (s. Falzbeilage I, nach S.144: Karte der ro-
mischen Landzuteilung im Mittel- und Aaregiu).

Erstaunlich: somit hitte ja Grund und Boden des heutigen Wolf-
wiler Weilers «Oberer Schweissachery schon zur Herrschaft bzw.
Vogtei Bechburg und damit zu Kestenholz gehort, als Wolfwil noch
immer Teil der Herrschaft bzw. Vogtei (Neu-)Falkenstein war! Dies
sollte der «Priifstein» unserer Assignationsthese werden. Konnte

65 LK 1108 Murgenthal, Koord. 625850/235600.
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hier die urspriingliche Grenzziehung, genauer die romische Landzu-
teilung, iiber die Zeit der Volkerwanderung hinaus sowohl von den
Alemannen, dem Adel wie auch von den aufstrebenden Aarestidten
beachtet und respektiert worden sein?

Der Weller Oberer Schweissacher verriat uns seine Geschichte, al-
lerdings mit Unterbriichen, bis zuriick in die Zeit der Landnahme
durch die Alemannen, wenn nicht einmal sogar bis in die Jungstein-
zeit zuriick. Denn anlésslich der Beurteilung der Fundstelle zweier
Alemannengriber in der Rauber-Grube am Niederterrassenrand des
Kienisackers (Gde. Kestenholz) westlich des Weilers Oberer
Schweissacher bezeichnete der Steinzeitforscher Theodor Schweizer
im Jahre 1943 anhand von Lesefunden den Kienisacker als neolothi-
schen Siedlungsplatz.¢¢ Auch der Dickban mit seinem Wall und Gra-
ben¢” westlich des Oberen Schweissachers und die sogenannte Hei-
denhohle in der Nihe des Hohlacher-Kreuzweges, beide auf Kesten-
holzer Gemeindegebiet gelegen, sind archiologisch noch nicht er-
forscht. Die C-Giirtelschnalle$® aus einem der Alemannengriber
lasst eine Datierung der Herstellung ins letzte Viertel des 7. Jahrhun-
derts zu.

Zumindest weisen manche Spuren auf frithere Besiedlungen des
Raumes Oberer Schweissacher hin. Die Siidhanglage mit vorgelager-
ten, abgestuften Niederterrassen, die Quellen, Bache und sehr wahr-
scheinlich ein oder mehrere fischreiche Weiher im alten Erosions-
und Schwemmtalboden der glazialen und postglazialen Aare bzw. in
einem ihrer spiteren Totarme,* in der Steinzeit auch das vielseitig
verwendbare Gerdll des Hochterrassenschotters im Mittelgauer Ho-
henriicken,” wie iiberhaupt die Lage an einem sicher sehr frith be-

6 JsolG 1944, S.204, Prihistorisch-archiologische Statistik des Kt. Solothurn,

17.Folge 1943, unter Jungsteinzeit, von Theodor Schweizer als Berichterstatter: «Bei
Besichtigung der Alemannengrdber in Wolfwil [richtig wire: auf dem Gemeindegebiet
von Kestenholz, der Verf.] fand der Berichterstatter 300 m nordlich davon eine neolithi-
sche Siedlung. Sie liegt auf der gleichen Terrasse wie die Grdber im Oberen Schweiss-
acker [genauer: im Kienisacker, der Verf.].» —
Diesem Hinweis des bekannten Steinzeitforschers sollte die Kantonsarchiologie
ernsthaft nachgehen. Wie am Burgischisee wird hier der Archiologe dank der idea-
len hydro- und topographischen Siedlungsvoraussetzungen fiindig werden. — Koord.
625360/235900.

67 LK 1108 Murgenthal, Koord. 624750/235400. — Dieser Graben muss wegen sei-
ner eigenwilligen Krimmung im Norden und weil er auf die Landlos-Grenze an-
spricht, wohl nicht nur auf eine allfallige Schutzfunktion gleich einem Refugium als
auch auf seine Grenzfunktion hin untersucht werden.

% Diese fein gearbeitete Giirtelschnalle wie auch andere Grabbeigaben aus demsel-
ben Grab befinden sich im Historischen Museum Olten im ausgestellten Alemannen-

grab.
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gangenen Ubergang vom heutigen Kestenholz hin zur Aare luden
schon in urkundenloser Zeit zum Besiedeln ein.

Dass sich jedoch im siidwestlichen Teil des Kienisackers ein Ein-
zelhof namens «Schnegghof» finden liesse, muss verneint werden. Ei-
ner der Hofe des Unteren Schweissachers (Gde. Niederbuchsiten)
mit Pintenrecht hiess im 19.Jahrhundert «Zur Schnegge», und die
1%2 Jucharten Allmendland im Protokoll der Biirgergemeinde-Ver-
sammlung Kestenholz vom 10.September 1899 lagen «zwischen den
Kienisackern und dem Schnegghof»,” somit nicht unbedingt auf dem
Kienisacker selber, sondern hochstens an dessen Rand im Raum der
Kantonsstrassen-Kreuzung. Die Bezeichnung «Schnegghofackery
oder kurz «Schnegghof» fur den siidwestlichen Teil des Kienisackers
kann nur so verstanden werden, dass dieser Acker einst von den
Leuten des «Schnegghofes» bewirtschaftet worden war.

Ein Finzelhof aus der Zeit des ausgehenden Mittelalters oder doch
des Beginns der Neuzeit im Raum des Oberen Schweissachers konn-
te unsere These von der rémischen Grenzziehung erhirten. In die-
sem Raum vermutlich treffen wir 1511 auf einen «cuony niclis wyery
(Weiher). Doch erst seit 1593 fliessen die schriftlichen Quellen reich-
lich: Zwei Hans Niggli scheinen um 1600 hier den Steckhof «bei den
weieren» errichtet zu haben. Und 1628 wird dieser Vorlauferhof des
Weilers Oberer Schweissacher als «in der Gemeinde Wolfwyl gelegeny
bezeichnet.

Doch nur die besonderen grundherrschaftlichen Verhéltnisse im
fraglichen Gebiet vermochten die alten Grenzen aufzuzeigen. Nach
der Uberpriifung der komplizierten letzten Besitzstinde des ausster-
benden beziehungsweise ausgekauften Adels der Umgebung, der

¢ Nach Zimmermann, Hans Wilhelm, in Jahrbuch des Oberaargaus 1969, muss die
Niederterrasse des Oberen Schweissachers im Zusammenhang mit der Aufschiittung
der Onztaler Terrassen, vermutlich wihrend dem Riss-Wiirm-Interglazial erfolgt, ge-
sehen werden. —
Ob sich wihrend und nach der Wiirmeiszeit die Aare siidlich des Lingwaldes ver-
zweigt hatte und so in unserem Untersuchungsgebiet einen Seitenarm erodieren liess,
kann nicht beweiskriftig festgestellt werden. Wihrend der Wiirmeiszeit konnte auch
die vom Rhonegletscher nach Siiden abgedringte, iiber Bleienbach und Langenthal
fliessende und sich im Raum von Aarwangen mit der Aare vereinigende Emme ent-
scheidenden Einfluss auf die Talbildung nordlich von Wolfwil genommen haben. Der
alte Prallhang Weierrain ist beeindruckend und zeugt von grosser Erosionskraft. Vor
dem Jahr 1243 soll der Vorstadt-Einschnitt und der Aarehang von Aarwangen noch
immer Miindungsgebiet der unregelmaissig fliessenden Langeten gewesen sein.

0 Schotterzusammensetzung in der Grube am nahen Weierrain s. Wiesli, Urs, Geo-
graphie des Kantons Solothurn, S.72f.

71 Studer, Max, Kestenholz, seine Geschichte — sein Volk, Walter-Verlag AG, Olten,
1989, S.347.
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Herrschafts-, Vogtei- und Grundrechte der Stadte Bern und Solo-
thurn sowie auch nach dem Studium des aus dem Dunkel des ausge-
henden Mittelalters in Kestenholz auftauchenden Niggli-Geschlech-
tes wurde ich dank Max Studers Dorfgeschichte «Kestenholz, seine
Geschichte — sein Volk» und dem freundlichen Hinweis des Autors
auf die «Regesten zum Stammbaum der Familie Rudolf von Rohr»™
endlich fiindig. Der Schliissel und der Beweis fiir die These der romi-
schen Grenzziehung lag im umfangreichen Mannlehen der Sipp-
schaft von Rohr und Rudolf von Rohr von Kestenholz (s. S. 134ff.).

Der «Fulenbacher Weier)

Zur Klarstellung der lokalen Verhéltnisse soll vorerst auf die Na-
mengebung fiir den Fulenbacher- bzw. Gross-Weier, auf die Besitz-
verhiltnisse in diesem Raum und auf die wechselnden Abflussver-
hiltnisse dieses Weihers eingegangen werden.

a) Sein Name und die Herrschaftsverhdltnisse

1339 erfahren wir zum erstenmal von nicht genauer umschriebenen
Weihern beidseits der Aare, in der Herrschaft Aarwangen gelegen.”
Unter «Wolfwil und Vary findet sich im bernisch-solothurnischen
Urbar von 1423 eine Juchart «der wiger aker ze obrest im spitz»."
Doch erst um 1432 wird zum erstenmal ein Weiher im Gemeinde-
bann der Siedlung Ruofshusen (heute Gemeinde Schwarzhiusern)
erwihnt.”> Mit dem Verkauf der Herrschaft Aarwangen durch Ritter
Wilhelm von Griinenberg und seine Gemahlin Brida (Brigitta) an
die Stadt Bern kamen alle Zinsertrégnisse in Rufshusen an Bern; nur
die Gerichtsbarkeit lag bei der bernisch-solothurnischen Herrschaft
Erlinsburg. Zu Rufshusen soll zuvor, gemiss Gottlieb Kurz, ein
Weiher ohne Erlaubnis der Herrschaften angelegt worden sein. 1432

2 Archiv der Einwohnergemeinde Kestenholz (AEGKh), Regesten zum Stamm-
baum der Familie Rudolf von Rohr von Kestenholz und Egerkingen (Reg. R.v.R.),
gesammelt von Advokat und Notar Jacob Amiet-Kyburz, Solothurn, 1848, namens und
im Auftrag der Rudolf von Rohr von Egerkingen.

3 Kurz, Gottlieb, Geschichte des Mumenthaler Weihers; in: Jahrbuch des Oberaar-
gaus (OJB) 1979, S.13: die Weiher, «welche bei der selben Burg [Aarwangen] gelegen
sind, sie seien enet dem Wasser [Aare] oder hier dieshalb gelegen».

74 Mhd. wiger, wyer (Fischteich, Weiher) aus ahd. wi(w)dri ist eines unserer iltesten
Lehnworter, vom lat. vivarium (Tierbehaltnis, -garten, Fischbehilter) entlehnt. —

In den Bechburger Urbarien von 1518, p.274, und 1545, p.420 und 430, sind es hier
zwei Jucharten. Sie heissen «der wyer acher zuo obrest Im Spitz» bzw. «der wyer acher

zuo obrist Am spitzy.
75 Kurz, Gottlieb, ebenda, S.16.

114



	Gehörte der Obere Schweissacher seit je zur Herrschaft Bechburg?

